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naires avaient eu des entretiens avec les commerçants qu’ils pensaient particuliè
rement désireux de voir intervenir à bref délai la ratification dont il s’agit. Ces per
sonnages auraient insinué à leurs interlocuteurs qu’ils étaient en mesure, contre 
rétribution bien entendu, de faire activer les formalités nécessaires. Il n’a pas été 
donné suite à leurs suggestions et nous sommes arrivés au but sans avoir à passer 
sous leurs Fourches Caudines. Cette anecdote, néanmoins, vous aidera à discer
ner la nature des obstacles que nous avons à vaincre./.../
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Notice du Délégué du Conseil fédéral pour le Commerce extérieur, W. Stucki

Verhandlungen mit Italien

Copie Bern, 2 5 .Mai 1936

Auf meinen Wunsch hat mich heute der italienische Gesandte, Minister 
Tamaro, besucht. Ich habe ihm folgendes dargelegt:

Ich war sehr überrascht, vor einiger Zeit durch Herrn Pellegrini zu hören, dass 
man in Rom der Ansicht sei, die Schweiz hätte in der letzten Verhandlungsetappe 
nicht nur keine Konzessionen gemacht, sondern sogar früher gemachte Konzes
sionen zum Teil zurückgezogen. Man erblicke darin eine Intransigenz, gegen die 
man sich mit Recht glaube beschweren zu können1. Ich habe die Angelegenheit 
eingehend untersucht und bin der Ansicht, dass die von Herrn Pellegrini vorge
legte Rechnung, die übrigens der schweizerischen Delegation in Rom nie unter
breitet worden ist, nicht stimmt.

Der uns gemachte Vorwurf, wir hätten kein Verständnis für die italienische 
Situation und die grossen in Rom herrschenden Schwierigkeiten, hat mich stark 
berührt. Ich habe mir deshalb während der letzten drei Wochen die allergrösste 
Mühe gegeben, um Lösungen zu finden, die sich den italienischen Wünschen 
weitgehend nähern. Trotz der sehr grossen Widerstände der schweizerischen 
Wirtschaft, trotz der gewaltigen Bedenken, die mir persönlich durch den schwei
zerischen Gesandten in Rom als in den Kreisen der Schweizerkolonie allgemein 
bestehend gemeldet wurden2, hat die schweizerische Delegation neue Instruktio
nen erhalten, die das Äusserste dessen darstellen, was wir konzedieren können 
und die grundsätzlich die italienische Auffassung in der Frage der Einfuhrkontin
gentierung akzeptieren und ihr auch praktisch, von einigen Ausnahmen abgese
hen, Rechnung tragen. Diese Ausnahmen beziehen sich auf einige Warenkatego
rien, wo besonders geartete Verhältnisse vorliegen, wie Textil- und Uhrenindu
strie mit ihren Lieferungen an den Detailhandel einerseits und Export von Käse,

1. Cf. n° 228.
2. Cf. lettre de P. Ruegger à W. Stucki, du 16 mai.
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Vieh und Obst mit den grossen politischen Rückwirkungen in der Schweiz ander
seits. Die neuen schweizerischen Instruktionen bedeuten, dass wir nicht nur auf 
die notwendigen Verbesserungen gegenüber dem heutigen Regime verzichten, 
sondern ausgesprochene und schwer tragbare Verschlechterungen in Kauf neh
men. Es wird unbestreitbar sein, dass wir damit dem italienischen Wünschen 
Konzessionen gemacht haben, die schweizerischerseits kaum mehr zu verantwor
ten sind.

Wenn wir uns auf der Basis der neuen schweizerischen Instruktionen einigen 
können, so sind wir auch bereit, das neue Regime bereits auf den 1. Juli in Kraft 
setzen zu lassen.

Wenn, was unbedingt notwendig ist, über die Anwendung des italienischen 
Einfuhrregimes technische Erleichterungen vereinbart werden (Mitwirkung der 
Schweizerischen Gesandtschaft), so sind wir auch bereit, über technische 
Erleichterungen für die Ausnützung der Italien eingeräumten schweizerischen 
Einfuhrkontingente in Aussicht zu nehmen, eventuell ebenfalls mit einer gewis
sen Mitwirkung der italienischen Gesandtschaft in Bern.

Ich fügte bei, dass ich die grosse Bedeutung der neuen schweizerischen Kon
zessionen sehr gerne persönlich in Rom an zuständiger Stelle dargelegt hätte, dass 
mir dies aber leider materiell einfach unmöglich sei.

Herr Tamaro versprach mir unverzüglich über unsere Unterredung nach Rom 
zu berichten und meine Darlegungen dort zu unterstreichen.
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Procès-verbal de la séance du 26 mai 1 936x

893. Spanien: Clearingabkommen

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 25 .Mai 1936

Seit Spanien die Devisenbewirtschaftung einführte, haben die schweizerischen 
Exporteure mit Schwierigkeiten in der Zuteilung der für die Bezahlung ihrer For
derungen erforderlichen Devisen durch die spanische Devisenzentralstelle, den 
Centro de Contratacion de Moneda zu kämpfen. Im Laufe des Jahres 1935 mehr
ten sich die Beschwerden über die Säumigkeit dieser Stelle in der Bewilligung von 
Devisen für die schweizerischen Exportforderungen bedenklich. Eine Umfrage 
des Vororts des Schweizerischen Handels- und Industrievereins vom August 
1935 ergab schon damals rückständige Forderungen aus schweizerischen Waren
lieferungen und ähnlichen Leistungen von über 12 Millionen Schweizerfranken,

1. Absent: Obrecht.
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